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Der Bürgermeister 

 

der Gemeinde Vandans     Vandans, am 27.12.1948. 

 

Bezirk Bludenz (Vorarlberg) 

 

 

NIEDERSCHRIFT 

über die 

SITZUNG DES GEMEINDEAUSCHUSSES 

 

am Dienstag den 21.12.1948 im Gemeindeamte Vandans. 

Beginn: 20.00 Uhr Ende: 00.30 Uhr 

 

Die Einladung erfolgte durch Einzelladung. 

 

Anwesend waren die Herren: 

 

Pfeifer Josef, Bürgermeister  Egele Johann, Gemeindevertr. 

Maier Baptist, 1. Gemeinderat  Moosbrugger Rudolf Gemeindevertr. 

Schapler Christian 2. Gemeinderat Kasper Ernst Gemeindevertr. 

Bitschnau Anton Gemeindevertr.  Dalla Brida Alfons Gemeindevertr. 

Neher Ludwig, Gemeindevertr.  Neher Oskar Gemeindevertr. 

Wachter Ludwig 67 Gemeindevertr.  

 

Vorsitzender 

 

Herr Josef Pfeifer Bürgermeister 

 

 

 

Tagesordnung 

 

 

1.) Verlesung und Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung, 

 

2.) Behandlung des Ansuchens des Herrn Tschabrun Karl, Vandans 97 um 

Verkauf eines Bauplatzes auf der Almein. 

 

3.) Neuerliche Behandlung des Ansuchens des Herrn Tschabrun Gotthard 

Vandans 95 um Verkauf eines Bauplatzes zur Aufstellung einer Säge. 

 

4.) Beschlussfassung über die Höhe der Gemeindeverwaltungsabgaben 

 

5.) Aufstellung des Stellenplanes für die Gemeindeangestellten. 

 

Zur Tagesordnung! 

 

zu 1.) Die Niederschrift der letzten Sitzung wurde verlesen und 

genehmigt. 

 

zu 2.) Dem Ansuchen des Herrn Tschabrun Karl, Vandans 97 wurde 

entsprochen und der Verkauf von 5 ar Bauplatz auf der Almein bewilligt. 

Bis zum Beginn des Bauens wird ihm der Bauplatz pachtweise  

überlassen. 

 



zu 3.) Dem Ansuchen des Herrn Tschabrun Gotthard Vandans 95 wegen Verkauf 

eines Bauplatzes zur Aufstellung einer Säge wurde entsprochen. 

 

zu 4.) Die Höhe der Verwaltungsabgaben wurde wie folgt festgesetzt: 
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A. Allgemeiner Teil! 

 

1. Bescheide, durch die auf Parteiansuchen eine Berechtigung verliehen 

(Bewilligung) erteilt wird ......  

6 S 

 

2. Bescheinigungen, Legitimationen, Zeugnisse und sonstige Bestätigungen 

(ausgenommen Armuts- und 

Mittellosigkeitszeugnisse, sowie sonstige Bescheinigungen im öffentlichen 

Fürsorgewesen)  

.............2.- S 

 

3. Niederschriften von mündlichen, wesentlich im Privatinteresse der 

Partei liegenden  

Anbringen...........2.- S 

 

4. Abschriften und Duplikate, für jede Seite der 

Urschrift................................................2.- S 

 

5. Beglaubigungen und Legalisierungen.......................2.- S 

 

B. Besonderer Teil! 

 

1. Auszüge aus dem Ortsplan für jede angefangene 

Arbeitsstunde............................................5.- S 

 

Höchstbetrag jedoch....................................250.- S 

 

2. Bau- und Benützungsbewilligungen 

 

a) bei einer Bausumme bis 5.000.- 

S........................................15.- S 

 

b) bei einer Bausumme von S 5.001 bis 

10.000...............................30.- S 

 

c) bei einer Bausumme von 10.001 bis 

50.000................................50.- S 

 

d) bei einer Bausumme von 50.001 bis 

100.000..............................100.- S 

 

e) über 100.000 S 1/4 % der Bausumme auf 10 S aufgerundet Höchstbetrag  

jedoch.................................500.- S 

 

3. Freiwillige Versteigerungen 

 



Vom Erlös der zu versteigernden Gegenstände 1/2 % Höchstbetrag 

jedoch....................................150.-  

S 

 

4. Grundtrennungsbewilligungen..............................3.- S 

 

5. Totenbeschau.............................................2.- S 

 

6. Bewilligung zur Abhaltung einer öffentlichen Tanzunterhaltung (Gesetz 

vom 14.11.1928 LGBl. Nr.7/1929 

 

a) bis 12 Uhr nachts....................................20.- S 

 

b) bis 2 Uhr früh.......................................40.- S 

 

c) über diesen Zeitpunkt hinaus........................100.- S 

 

zu 5.) In den Stelleplan der Gemeinde Vandans wurden 2 

Gemeindeangestellte vorgesehen. 

 

Gegen diese Beschlüsse des prov. Gemeindeausschusses steht die Berufung 

offen, die binnen zwei  

Wochen nach Verlautbarung (§ 47 der Gemeindeordnung 1935) beim 

Gemeindeamte einzubringen  

wäre. 

 

 

 

 

  1. Gemeinderat 2. Gemeinderat Bürgermeister. 

 

[Unterschrift:] Maier Baptist  Schapler Christ. Jos. Pfeifer 
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An der Amtstafel eingeschlagen am: 27. Dez. 1948 

 

Abgenommen am: 15. Jan. 1949 


